
Beschluss des 71. Studierendenparlaments
Änderung der Wahlordnung(Allgemeine Überarbeitungen)

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit wird bescheinigt, dass auf der 4. Sitzung des 71. Studierendenparla-
ments am 2023-11-15 folgender Beschluss gefasst wurde1:

Der Antrag „SP71-A034 - Änderung der Wahlordnung(Allgemeine Überar-
beitungen)“ wird mit (29/2/1) in der folgenden Fassung angenommen:

1. Füge als §21, elektronische Wahl, ein:
a) Das Studierendenparlament kann in einfacher Mehr-

heit beschließen, ob die Stimmabgabe nach §20 Ab-
satz 2 in einer elektronische Wahl durchgeführt wird.
Hat das Studierendenparlament 5 Monate nach des-
sen Wahl die im ersten Satz genannte Entscheidung
nicht getroffen, so trifft der Wahlausschuss diese.

b) Die Wahlberechtigten erhalten in entsprechender
Anwendung von §18 durch den Wahlausschuss ih-
re Wahlunterlagen. Diese bestehen aus der Wahl-
benachrichtung mit den Zugangsdaten sowie Infor-
mationen zur Durchführung der Wahl und der Nut-
zung des Wahlportals. Das Wahlportal ermöglicht
die Stimmabgabe mittels Aufruf eines elektronischen
Stimmzettels.

c) Die Stimmabgabe erfolgt persönlich und unbeob-
achtet in elektronischer Form. Die Authentifizierung
der bzw. des Wahlberechtigten erfolgt über das in
der Wahlbenachrichtigung angegebene Zugangssys-
tem zum Wahlportal. Der elektronische Stimmzettel

1Soweit nicht anders angegeben, erfolgt die Angabe von Abstimmungsergebnissen in
der Form (Ja/Nein/Enthaltung).
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ist entsprechend den in der Wahlbenachrichtigung
und im Wahlportal enthaltenen Anleitungen elektro-
nisch auszufüllen und abzusenden. Dabei ist durch
das verwendete elektronische Wahlsystem sicherzu-
stellen, dass das Stimmrecht nicht mehrfach ausge-
übt werden kann. Die Speicherung der abgesandten
Stimmen muss anonymisiert und so erfolgen, dass
die Reihenfolge des Stimmeingangs nicht nachvoll-
zogen werden kann. Die Wahlberechtigten müssen
bis zur endgültigen Stimmabgabe die Möglichkeit
haben, ihre Eingabe zu korrigieren oder die Wahl ab-
zubrechen. Ein Absenden der Stimme ist erst auf der
Grundlage einer elektronischen Bestätigung durch
den Wähler zu ermöglichen. Die Übermittlung muss
für den Wähler am Bildschirm erkennbar sein. Mit
dem Hinweis über die erfolgreiche Stimmabgabe gilt
diese als vollzogen.

d) Bei der Stimmeingabe darf es durch das verwende-
te elektronische Wahlsystem zu keiner Speicherung
der Stimme des Wählers in dem von ihm hierzu ver-
wendeten Computer kommen. Es muss gewährleistet
sein, dass unbemerkte Veränderungen der Stimm-
eingabe durch Dritte ausgeschlossen sind. Auf dem
Bildschirm muss der Stimmzettel nach Absenden der
Stimmeingabe unverzüglich ausgeblendet werden.
Das verwendete elektronische Wahlsystem darf die
Möglichkeit für einen Papierausdruck der abgege-
benen Stimme nach der endgültigen Stimmabgabe
nicht zulassen. Die Anmeldung am Wahlsystem, die
Auswahl und Abgabe der Stimme sowie persönliche
Informationen und IP-Adressen der Wahlberechtigten
dürfen nicht protokolliert werden.

e) Die Stimmabgabe in elektronischer Form ist während
der regulären Öffnungszeiten auch in den Räumlich-
keiten des Allgemeinen Studierendenausschusses
möglich.

f) Bei der Stimmabgabe hat die wählende Person oder
deren Hilfsperson gegenüber der Wahlleitung zu ver-
sichern, dass sie die Stimme persönlich oder als
Hilfsperson gemäß dem erklärten Willen der wäh-
lenden Person gekennzeichnet hat. Die Versicherung
wird in elektronischer Form abgegeben. Die Versi-
cherung ist in elektronischer Form abgegeben, wenn
die wählende Person oder deren Hilfsperson ein auf
die Versicherung bezogenes Auswahlfeld im elektro-
nischem Wahlsystem anklickt oder durch eine andere
im elektronischen Wahlsystem vorgesehene Verhal-
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tensweise elektronisch kommuniziert, dass sie die
Stimme persönlich oder als Hilfsperson gemäß dem
erklärten Willen der wählenden Person gekennzeich-
net hat.

2. Füge als §21b, Beginn und Ende der elektronischen Wahl hin-
zu:
Beginn und Beendigung der elektronischen Wahl ist nur bei
gleichzeitiger Autorisierung durch mindestens zwei berechtig-
te Personen nach §9 zulässig.

3. Füge als §21c, Störungen der elektronischen Wahl, hinzu:
a) Ist die elektronische Stimmabgabe während der Wahl-

frist aus von der RWTH und oder dem Wahlaus-
schuss zu vertretenen technischen Gründen den
Wahlberechtigten nicht möglich, kann der Wahlaus-
schuss die Wahlfrist verlängern. Die Verlängerung
muss geeignet bekanntgegeben werden.

b) Werden während der elektronischen Wahl Störungen
bekannt, die ohne Gefahr eines vorzeitigen Bekannt-
werdens oder Löschens der bereits abgegebenen
Stimmen behoben werden können und eine mögliche
Stimmenmanipulation ausgeschlossen ist, kann der
Wahlausschuss solche Störungen beheben oder be-
heben lassen und die Wahl fortsetzen; andernfalls ist
die Wahl ohne Auszählung der Stimmen zu stoppen.
Wird die Wahl fortgesetzt, ist die Störung und deren
Dauer im Protokoll zur Wahl zu vermerken. Im Falle
des Abbruchs der Wahl entscheidet der Wahlaus-
schuss über das weitere Verfahren.

4. Füge §21d, Briefwahl bei elektronischer Wahl, hinzu:
a) Wird die Wahl als elektronische Wahl durchgeführt,

ist die Stimmabgabe auch in der Form der Briefwahl
zulässig. Die Regelungen des §21 gelten entspre-
chend.

b) Mit dem Versand oder der Aushändigung der Brief-
wahlunterlagen sind die Wahlberechtigten von der
elektronischen Stimmabgabe ausgeschlossen.

5. Füge §21e, Technische Anforderungen, hinzu:
a) Elektronische Wahlen dürfen nur dann durchgeführt

werden, wenn das verwendete elektronische Wahl-
system aktuellen technischen Standards, insbe-
sondere den Sicherheitsanforderungen für Online-
Wahlprodukte des Bundesamtes für Sicherheit in der
Informationstechnik entspricht. Das System muss die
in den nachfolgenden Absätzen aufgeführten tech-
nischen Spezifikationen besitzen. Die Erfüllung der
technischen Anforderungen ist durch geeignete Un-
terlagen nachzuweisen.
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b) Zur Wahrung des Wahlgeheimnisses müssen elek-
tronische Wahlurne und elektronisches Wählerinnen-
und Wählerverzeichnis auf verschiedener Server-
hardware geführt werden. Das Wählerinnen- und
Wählerverzeichnis wird auf einem universitätseige-
nen Server gespeichert.

c) Die Wahlserver müssen vor Angriffen aus dem Netz
geschützt sein, insbesondere dürfen nur autorisierte
Zugriffe zugelassen werden. Autorisierte Zugriffe sind
insbesondere die Überprüfung der Stimmberechti-
gung, die Speicherung der Stimmabgabe zugelas-
sener Wähler, die Registrierung der Stimmabgabe
und die Überprüfung auf mehrfacher Ausübung des
Stimmrechtes (Wahldaten). Es ist durch geeignete
technische Maßnahmen zu gewährleisten, dass im
Falle des Ausfalles oder der Störung eines Servers
oder eines Serverbereiches keine Stimmen unwie-
derbringlich verlorengehen können.

d) Das Übertragungsverfahren der Wahldaten ist so zu
gestalten, dass sie vor Ausspäh- oder Entschlüsse-
lungsversuchen geschützt sind. Die Übertragungs-
wege zur Überprüfung der Stimmberechtigung des
Wählers sowie zur Registrierung der Stimmabgabe
im Wählerverzeichnis und die Stimmabgabe in die
elektronische Wahlurne müssen so getrennt sein,
dass zu keiner Zeit eine Zuordnung des Inhalts der
Wahlentscheidung zum Wähler möglich ist.

e) Die Datenübermittlung muss verschlüsselt erfolgen.
Bei der Übertragung und Verarbeitung der Wahlda-
ten ist zu gewährleisten, dass bei der Registrierung
der Stimmabgabe im Wählerinnen- und Wählerver-
zeichnis kein Zugriff auf den Inhalt der Stimmabgabe
möglich ist.

f) Die Wählerinnen und Wähler sind über geeignete Si-
cherungsmaßnahmen zu informieren, mit denen der
für die Wahlhandlung genutzte Computer gegen Ein-
griffe Dritter nach dem aktuellen Stand der Technik
geschützt wird; auf kostenfreie Bezugsquellen geeig-
neter Software ist zu hinzuweisen. Die Kenntnisnah-
me der Sicherheitshinweise ist vor der Stimmabgabe
durch den Wähler verbindlich in elektronischer Form
zu bestätigen.

g) Die Studierendenschaft ist berechtigt, zur Durchfüh-
rung der elektronischen Wahl und zur Feststellung
des ausreichenden technischen Sicherheitsstandards
externe Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Der
Wahlausschuss bestimmt welche Dienstleistungen in
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Anspruch genommen werden. Bedient sich die Stu-
dierendenschaft bei der Durchführung der Wahl einer
externen Dienstleistung, ist diese auf die Einhaltung
der rechtlichen Vorgaben der Verordnung zur Durch-
führung online gestützter Wahlen der Hochschulen
und der Studierendenschaften in Nordrhein- Westfa-
len (Onlinewahlverordnung) vom 30. Oktober 2020
in der jeweils gültigen Fassung und dieser Wahlord-
nung in der jeweils gültigen Fassung vertraglich zu
verpflichten, es sei denn, nach den Geschäftsbedin-
gungen der externen Dienstleistung, die Bestandteil
des Vertrages zwischen dieser Dienstleistung und
der Studierendenschaft werden, ist gesichert, dass
die Dienstleistung die rechtlichen Vorgaben der On-
linewahlverordnung und der Wahlordnung einhält.

6. Füge in §13 Absatz 3 zur Aufzählung hinzu:
„Im Falle der elektronischen Wahl: Hinweise zur Anmeldung
am Anmeldeportal der elektronischen Wahl“.

7. Füge in §23 als Absatz 4 hinzu:
„Wird die Wahl als elektronische Wahl durchgeführt, ist für die
Administration der Wahlserver und insbesondere für die Aus-
zählung und Archivierung der Wahl die Autorisierung durch
mindestens zwei Berechtigte nach § 9 notwendig. Die Wahl-
leitung veranlasst unverzüglich nach Beendigung der elek-
tronischen Wahl die computerbasierte universitätsöffentliche
Auszählung der abgegebenen Stimmen und stellt das Ergeb-
nis durch einen Ausdruck der Auszählungsergebnisse fest,
der von der Wahlleitung und stellvertretenden Wahlleitung ab-
gezeichnet wird. Alle Datensätze der elektronischen Wahl sind
in geeigneter Weise zu speichern. Bei elektronischen Wahlen
sind technische Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, die
den Auszählungsprozess für jede Wählerin und jeden Wäh-
ler jederzeit reproduzierbar machen. Die Wahlergebnisse sind
öffentlich bekannt zu geben. § 26 gilt entsprechend.“

8. Füge in §23a in Absatz 1 die Nummer 4 mit
„bei der elektronischen Stimmabgabe als ungültig markiert
wurden.“ ein.

1. Füge als §21, elektronische Wahl, ein:
a) Das Studierendenparlament kann in einfacher Mehr-

heit beschließen, ob die Stimmabgabe nach §20 Ab-
satz 2 in einer elektronische Wahl durchgeführt wird.
Hat das Studierendenparlament 5 Monate nach des-
sen Wahl die im ersten Satz genannte Entscheidung
nicht getroffen, so trifft der Wahlausschuss diese.

b) Die Wahlberechtigten erhalten in entsprechender
Anwendung von §18 durch den Wahlausschuss ih-
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re Wahlunterlagen. Diese bestehen aus der Wahl-
benachrichtung mit den Zugangsdaten sowie Infor-
mationen zur Durchführung der Wahl und der Nut-
zung des Wahlportals. Das Wahlportal ermöglicht
die Stimmabgabe mittels Aufruf eines elektronischen
Stimmzettels.

c) Die Stimmabgabe erfolgt persönlich und unbeob-
achtet in elektronischer Form. Die Authentifizierung
der bzw. des Wahlberechtigten erfolgt über das in
der Wahlbenachrichtigung angegebene Zugangssys-
tem zum Wahlportal. Der elektronische Stimmzettel
ist entsprechend den in der Wahlbenachrichtigung
und im Wahlportal enthaltenen Anleitungen elektro-
nisch auszufüllen und abzusenden. Dabei ist durch
das verwendete elektronische Wahlsystem sicherzu-
stellen, dass das Stimmrecht nicht mehrfach ausge-
übt werden kann. Die Speicherung der abgesandten
Stimmen muss anonymisiert und so erfolgen, dass
die Reihenfolge des Stimmeingangs nicht nachvoll-
zogen werden kann. Die Wahlberechtigten müssen
bis zur endgültigen Stimmabgabe die Möglichkeit
haben, ihre Eingabe zu korrigieren oder die Wahl ab-
zubrechen. Ein Absenden der Stimme ist erst auf der
Grundlage einer elektronischen Bestätigung durch
den Wähler zu ermöglichen. Die Übermittlung muss
für den Wähler am Bildschirm erkennbar sein. Mit
dem Hinweis über die erfolgreiche Stimmabgabe gilt
diese als vollzogen.

d) Bei der Stimmeingabe darf es durch das verwende-
te elektronische Wahlsystem zu keiner Speicherung
der Stimme des Wählers in dem von ihm hierzu ver-
wendeten Computer kommen. Es muss gewährleistet
sein, dass unbemerkte Veränderungen der Stimm-
eingabe durch Dritte ausgeschlossen sind. Auf dem
Bildschirm muss der Stimmzettel nach Absenden der
Stimmeingabe unverzüglich ausgeblendet werden.
Das verwendete elektronische Wahlsystem darf die
Möglichkeit für einen Papierausdruck der abgege-
benen Stimme nach der endgültigen Stimmabgabe
nicht zulassen. Die Anmeldung am Wahlsystem, die
Auswahl und Abgabe der Stimme sowie persönliche
Informationen und IP-Adressen der Wahlberechtigten
dürfen nicht protokolliert werden.

e) Die Stimmabgabe in elektronischer Form ist während
der regulären Öffnungszeiten auch in den Räumlich-
keiten des Allgemeinen Studierendenausschusses
möglich.
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f) Bei der Stimmabgabe hat die wählende Person oder
deren Hilfsperson gegenüber der Wahlleitung zu ver-
sichern, dass sie die Stimme persönlich oder als
Hilfsperson gemäß dem erklärten Willen der wäh-
lenden Person gekennzeichnet hat. Die Versicherung
wird in elektronischer Form abgegeben. Die Versi-
cherung ist in elektronischer Form abgegeben, wenn
die wählende Person oder deren Hilfsperson ein auf
die Versicherung bezogenes Auswahlfeld im elektro-
nischem Wahlsystem anklickt oder durch eine andere
im elektronischen Wahlsystem vorgesehene Verhal-
tensweise elektronisch kommuniziert, dass sie die
Stimme persönlich oder als Hilfsperson gemäß dem
erklärten Willen der wählenden Person gekennzeich-
net hat.

2. Füge als §21b, Beginn und Ende der elektronischen Wahl hin-
zu:
Beginn und Beendigung der elektronischen Wahl ist nur bei
gleichzeitiger Autorisierung durch mindestens zwei berechtig-
te Personen nach §9 zulässig.

3. Füge als §21c, Störungen der elektronischen Wahl, hinzu:
a) Ist die elektronische Stimmabgabe während der Wahl-

frist aus von der RWTH und oder dem Wahlaus-
schuss zu vertretenen technischen Gründen den
Wahlberechtigten nicht möglich, kann der Wahlaus-
schuss die Wahlfrist verlängern. Die Verlängerung
muss geeignet bekanntgegeben werden.

b) Werden während der elektronischen Wahl Störungen
bekannt, die ohne Gefahr eines vorzeitigen Bekannt-
werdens oder Löschens der bereits abgegebenen
Stimmen behoben werden können und eine mögliche
Stimmenmanipulation ausgeschlossen ist, kann der
Wahlausschuss solche Störungen beheben oder be-
heben lassen und die Wahl fortsetzen; andernfalls ist
die Wahl ohne Auszählung der Stimmen zu stoppen.
Wird die Wahl fortgesetzt, ist die Störung und deren
Dauer im Protokoll zur Wahl zu vermerken. Im Falle
des Abbruchs der Wahl entscheidet der Wahlaus-
schuss über das weitere Verfahren.

4. Füge §21d, Briefwahl bei elektronischer Wahl, hinzu:
a) Wird die Wahl als elektronische Wahl durchgeführt,

ist die Stimmabgabe auch in der Form der Briefwahl
zulässig. Die Regelungen des §21 gelten entspre-
chend.

b) Mit dem Versand oder der Aushändigung der Brief-
wahlunterlagen sind die Wahlberechtigten von der
elektronischen Stimmabgabe ausgeschlossen.
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5. Füge §21e, Technische Anforderungen, hinzu:
a) Elektronische Wahlen dürfen nur dann durchge-

führt werden, wenn das verwendete elektronische
Wahlsystem aktuellen technischen Standards, ins-
besondere den Sicherheitsanforderungen für Online-
Wahlprodukte des Bundesamtes für Sicherheit in der
Informationstechnik entspricht. Das System muss die
in den nachfolgenden Absätzen aufgeführten tech-
nischen Spezifikationen besitzen. Die Erfüllung der
technischen Anforderungen ist durch geeignete Un-
terlagen nachzuweisen.

b) Zur Wahrung des Wahlgeheimnisses müssen elek-
tronische Wahlurne und elektronisches Wählerinnen-
und Wählerverzeichnis auf verschiedener Server-
hardware geführt werden. Das Wählerinnen- und
Wählerverzeichnis wird auf einem universitätseige-
nen Server gespeichert.

c) Die Wahlserver müssen vor Angriffen aus dem Netz
geschützt sein, insbesondere dürfen nur autorisierte
Zugriffe zugelassen werden. Autorisierte Zugriffe sind
insbesondere die Überprüfung der Stimmberechti-
gung, die Speicherung der Stimmabgabe zugelas-
sener Wähler, die Registrierung der Stimmabgabe
und die Überprüfung auf mehrfacher Ausübung des
Stimmrechtes (Wahldaten). Es ist durch geeignete
technische Maßnahmen zu gewährleisten, dass im
Falle des Ausfalles oder der Störung eines Servers
oder eines Serverbereiches keine Stimmen unwie-
derbringlich verlorengehen können.

d) Das Übertragungsverfahren der Wahldaten ist so zu
gestalten, dass sie vor Ausspäh- oder Entschlüsse-
lungsversuchen geschützt sind. Die Übertragungs-
wege zur Überprüfung der Stimmberechtigung des
Wählers sowie zur Registrierung der Stimmabgabe
im Wählerverzeichnis und die Stimmabgabe in die
elektronische Wahlurne müssen so getrennt sein,
dass zu keiner Zeit eine Zuordnung des Inhalts der
Wahlentscheidung zum Wähler möglich ist.

e) Die Datenübermittlung muss verschlüsselt erfolgen.
Bei der Übertragung und Verarbeitung der Wahlda-
ten ist zu gewährleisten, dass bei der Registrierung
der Stimmabgabe im Wählerinnen- und Wählerver-
zeichnis kein Zugriff auf den Inhalt der Stimmabgabe
möglich ist.

f) Die Wählerinnen und Wähler sind über geeignete Si-
cherungsmaßnahmen zu informieren, mit denen der
für die Wahlhandlung genutzte Computer gegen Ein-

8/10



griffe Dritter nach dem aktuellen Stand der Technik
geschützt wird; auf kostenfreie Bezugsquellen geeig-
neter Software ist zu hinzuweisen. Die Kenntnisnah-
me der Sicherheitshinweise ist vor der Stimmabgabe
durch den Wähler verbindlich in elektronischer Form
zu bestätigen.

g) Die Studierendenschaft ist berechtigt, zur Durchfüh-
rung der elektronischen Wahl und zur Feststellung
des ausreichenden technischen Sicherheitsstandards
externe Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Der
Wahlausschuss bestimmt welche Dienstleistungen in
Anspruch genommen werden. Bedient sich die Stu-
dierendenschaft bei der Durchführung der Wahl einer
externen Dienstleistung, ist diese auf die Einhaltung
der rechtlichen Vorgaben der Verordnung zur Durch-
führung online gestützter Wahlen der Hochschulen
und der Studierendenschaften in Nordrhein- Westfa-
len (Onlinewahlverordnung) vom 30. Oktober 2020
in der jeweils gültigen Fassung und dieser Wahlord-
nung in der jeweils gültigen Fassung vertraglich zu
verpflichten, es sei denn, nach den Geschäftsbedin-
gungen der externen Dienstleistung, die Bestandteil
des Vertrages zwischen dieser Dienstleistung und
der Studierendenschaft werden, ist gesichert, dass
die Dienstleistung die rechtlichen Vorgaben der On-
linewahlverordnung und der Wahlordnung einhält.

6. Füge in §13 Absatz 3 zur Aufzählung hinzu:
„Im Falle der elektronischen Wahl: Hinweise zur Anmeldung
am Anmeldeportal der elektronischen Wahl“.

7. Füge in §23 als Absatz 4 hinzu:
„Wird die Wahl als elektronische Wahl durchgeführt, ist für die
Administration der Wahlserver und insbesondere für die Aus-
zählung und Archivierung der Wahl die Autorisierung durch
mindestens zwei Berechtigte nach § 9 notwendig. Die Wahl-
leitung veranlasst unverzüglich nach Beendigung der elek-
tronischen Wahl die computerbasierte universitätsöffentliche
Auszählung der abgegebenen Stimmen und stellt das Ergeb-
nis durch einen Ausdruck der Auszählungsergebnisse fest,
der von der Wahlleitung und stellvertretenden Wahlleitung
abgezeichnet wird. Alle Datensätze der elektronischen Wahl
sind in geeigneter Weise zu speichern. Bei elektronischen
Wahlen sind technische Möglichkeiten zur Verfügung zu stel-
len, die den Auszählungsprozess für jede Wählerin und jeden
Wähler jederzeit reproduzierbar machen. Die Wahlergebnisse
sind öffentlich bekannt zu geben. § 26 gilt entsprechend.“

8. Füge in §23a in Absatz 1 die Nummer 4 mit
„bei der elektronischen Stimmabgabe als ungültig markiert
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wurden.“ ein.

Der Beschluss wird unmittelbar nach Veröffentlichung gültig. Diese Aus-
fertigung stellt gegenüber Dritten keine rechtsgeschäftliche Erklärung der
Studierendenschaft gemäß §75 Abs. 4 UG dar.

Mit freundlichen Grüßen

Julius Kröger
Präsident des 71. Studierendenparlaments
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